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Uber eidgendssische Ausbildung und Patenterteilung.

Nach einem Referat, gehalten an der Delegiertenversammlung
vom 25. Februar 1923.

Unter den Traktanden der Quartalversammlung, welche die Sektion
Zurich am 30. April verflossenen Jahres abhielt, figurierte auch der
Bericht iiber die kantonale Fachpriifung. Derselbe gab auch ein klares
Bild der Entwicklung seit dem Bestehen dieser unter der musterhaften
Leitung Prof. Veraguth’s stehenden Institution und die einsetzende
rege Diskussion drehte sich um die Moglichkeiten, dieser Institution
in nicht zu ferner Zeit eidgendssischen Charakter verleihen zu konnen.
Diese Idee war indessen nicht neu. Schon im Herbst 1919 wurde
im Schosse der Sektion Zirich seitens unseres geschiitzten Kollegen
Herr Untersander-Stiefel ein Postulat aufgestellt, es sei die Griindung
einheitlicher Fachschulen an schweizerischen Universititen mit ein-
jihriger Ausbildung und eidgendssischer Patenterwerbung, und zwar
nach dem Vorbild der bestehenden Ziircherschule, anzustreben.

Nachdem einmal die Frage der eidgendssischen Patentierung bezw.
Diplomerteilung aufgerollt worden ist, kann auch eine solche iiber
die Wahl des Ausbildungsortes, ob kantonale Ausbildungsstellen oder
Zentralschule, erfolgen. Um eine klare Uebersicht iiber den Stoff nicht
zu verlieren, wollen wir zunichst diese Fragen auseinander halten
und vorliufig auf die erstere eintreten.

Wenn der Arzt ein eidgenossisches Examen absolviert, infolge-
dessen ein eidgenossisches Diplom erhiilt, das in allen Kantonen ohne
Voraussicht auf weitere Priifungen anerkannt wird, und der Masseur,
zum drztlichen Hilfspersonal gehdrend, eine kantonale Priifung zu
bestehen hat, die sich in so und so vielen Kantonen wiederholt und
mindestens neue Patente erfordert, so bedeutet dies ein Missverhiilt-
nis, das auf die Dauer keinen Bestand haben kann. So lange die
Sektion Ziirich allein existierte, war dies nicht in dem Masse fithlbar
wie heute, wo mehrere Sektionen zu einem schweizerischen Verbande
zusamnengeschlossen sind. Nicht nur miissen da die kantonalen Ver-
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schiedenheiten hemmend auf dessen Entwicklung wirken; es ist auch
logisch, dass nebst dem Arzt auch an dessen Hilfskraft der eidgendossi-
sche Masstab angelegt wird. Die Uceberzengung, wie sie unter Mit-
gliedern der Sektion Ziirich vorherrschend 1st scheint in andern Sek-
tionen nicht in dem Masse vorhanden zu sein und wir wollen uns
Miihe geben, die Grinde hiefiir zu erforschen. Es ist ganz klar, dass
eine \mstcmtlnhunw der Kurse, seien dieselben nun eidgenissisch
oder kantonal, den privaten Ausbildungsstellen ein Ende bereiten und
dadurch alle diejenigen Masseure und Masseusen in ihrem Verdienste
betroffen werden, die sich damit beschiiftigen.  Das ist ein Faktor,
der durchaus nicht unbeachtet bleiben darf; aber gerade in Ziirich
hatten wir damit zu rechnen. Nirgends wurden von Masseuren und
Masseusen, darunter nicht wenige Mlt“ll(‘(](‘l‘ unseres Verbandes, so
viele Privatkurse abgehalten wie in Zirich, die nachher trotz aller
Kiirze durch eine leichte Pritfung in Winterthur ihren patentamtlichen
Abschluss erhielten.  Und heute spricht niemand mehr davon. Die
Verluste werden aufgewogen durch die Unterbindung der unausbleib-
lichen Schmutzkonkurrenz, was erst die Zeit zu l(‘hll‘ll vermochte.
Dann haben wir aber auch noch mit einem andern Faktor zu rechnen,
den wir nicht unberiicksichtigt lassen dirfen, ndmlich die theoretische
und klinische Ausbildung in den staatlichen Kurse n, wodurch sich
Kollegen und Kolleginnen, die eine weniger gute Auslnl(luuw hinter
sich hdbul benac }lt(,lllé)t fithlen. Solchen Nachteilen lwﬂvgmlt einmal
die Lmn‘g‘]dhrlge crfahrung und dann steht es jeder Sektion frei, fir
ihre Mitglieder VVI(E(]CIllUlllI]ghklllh(! zu veranstalten, von welchen die
Sektion Ziirich bereits mit Erfolg Gebrauch gemacht hat. Die Ueber-
nahme der Kurse durch den Staat und die Verschirfung der damit
zusammenhiingenden Bestimmungen hat uns bis jetzt, namentlich mit
Bezugnahme auf die moralische Position nur zum Nutzen gereicht.
Wenn wir nun einer eidgendssischen Institution das Wort wdvn S0
tun wir dies im Gedanken an eine technisch und geistig einheitlichere
Hebung unseres Berufsstandes, wozu auch cinheitlichere Gesetze not-
wendig sind.  Und gerade hier nun sind wir uns der Schwierigkeiten
vollauf bewusst und sind die Bedenken unserer freundnachbarlichen
Sektionen zum Teil berechtigt, wenn man die kantonalen Sanitiits-
gesetze miteinander vergleie ht. Noch bessern Einblick gewithrt das
Protokoll der dritten Sanititsdirektoren-Konferenz vom 6. und 7. No-
vember 1920, welches uns von amtlicher Seite zur Verfiigung gestellt
wurde. Trakt. 3 behandelt Stellung und Verhiiltnis des Heilpersonals
(Krankenpfleger, Masseure und I’()(li('ur(:), woriitber Dr. H. Hunziker,
Physikus, in Basel, referierte,  Genannter Arzt ht(‘”tl! eine Umfrage
ither gesetzliche Vorschriften zur Ausiitbung der Massage ete. Von
19 Kantonen und Halbkantonen, von denen er Auskunft e lll[(‘]t haben
8 gar keine gesetzlichen Vorschriften. EFine gesetzliche Regelung der
Massage besitzen nur 11 Kantone. Die Vorschriften variieren von der
blossen Meldepflicht bis zu sehr einschneidenden Bedingungen, wie
sie am 27. Dezember 1919 Ziirich aufgestellt hat.  Dr. Hunziker er-
withnt unter anderem den Brief der Sektion Ziirich von Ende 1920
an die verschiedenen Sanitiitsdirektionen iiber amtliche Massnahmen
betreffend das Verbot privater Ausbildung und strenge Kontrolle zur
Verhiitung verkappter Prostitution und Kur pfuscherei, ferner ihnliche
K 01'(1@1‘11110011 nach Sanierung der geschilderten Misstinde seitens des
Kr mkbnpﬂ(mm\mh.mdc.s Basel, der sein Gesuch betreffend Ausweis
tiber 3jihrige Spitalkr: mkenpﬂugv und einen halbjihrlichen ununter-
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brochenen Spezialkurs fiir Massage dahin begriindet, dass die, nach
ihrem Dafiirhalten allzu leichten Bedingungen zur kantonalen Massage-
pritfung viele veranlasst, trotz Mangel irgend welcher Vorkenntnisse,
sich in einem moglie hst kurzen prmlkurs ausbilden zu lassen.
Dr. Hunziker vertritt ganz unsere Ansicht, wenn er meint, dass die
Erlaubnis der Ausiibung der Massage bisher in allen Kantonen aus-
nahmslos viel zu leicht erhalten werden konnte. Kr beantragt, dass
alle an der Frage interessierten Kantone ungefihr é,l(,l('hdltl?(, Be-
stimmungen zur Regelung der Masseurfrage aufstellen, die folgende
Punkte beriicksichtigen:

»ls wird die Erlaubnis zur Austibung der Massage nicht mehr
auf eine blosse Priifung hin erteilt, sondern es wird verlangt, dass
der Pvtent neben Kenntnissen in Massage sich ausweise entweder

. Giber die Absolvierung einer %](Lllmtren mit gutem krfolg be-
standcnen Ausbildungszeit in Spitalkrankenpflege, sowie eines
3 monatlichen, ummterbrochenen, unter irztlicher Leitung stehenden
Spitd]kurseh fiir Massage oder

2. {iber den erfolgreichen Besuch eines Badewirter- und Masseur-
kurses von 1 Jahr Dauer an einem Universitiitsinstitut oder iiber eine
gleichwertige fachtechnische Ausbildung (ich denke hier in erster Linie
an schwedische Masseure e, die eine sehr gute mehrjahrige Ausbildung
durchmachen).

Selbstverstindlich muss daneben auch ein Lemundszeugnis, sowie
ein arztlicher Gesundheitsausweis, der die Eignung zum Beruf be-
zeugt, verlangt werden. ]\nnqequulterwmso muss fiir geniigende Aus-
lnldun snmull(,hkmt der Masseure gesorgt werden, welche diesen er-
withnten Punkten geniigen sollen. In erster Linie wird es Sache der
Universitiitskantone sein, ihnliche Institutionen zu schaffen wie Ziirich.«
In der Diskussion, die den Beweis ernster Bemithungen, aber auch
grosser Schwierigkeiten gibt, ist besonders die Rede Dr. Krafft’s
Lausanne fiir das Ver stiindnis, welches unserer Berufsklasse entgegen-
gebracht wird, bezeichnend; sie lautet: , Der Masseurberuf,"wie auch
derjenige der Pedicure ist nichts anderes als eine bpeﬂdlltdt des
Krankenpflegeberufes, also ist es nicht notwendig, diese 3 Berufs-
gattungen auseinander zu halten. Man kann nicht begreifen, wieso
Masseur oder Pedicure, die im Besitze eines Ixrdnk{xnpﬂeéethploms
sind, einen Spezialkurs l)umtlgo;n ‘

Seine Auffassung wurde einstimmig abgelehnt, mit der Begriin-
dung, dass man den Masseuren nicht noch einen Kmnkuxpﬂegekur
zumuten konne., Herr Prof. Howald, Bern, ist allgemein einverstanden
mit der Einfithrung strengerer Anfm‘demngen, meint aber, dass es fir
die Md\\[’lll]lLWlHlf,llllg in Bern geniige, dass der Bewerber die Be-
scheinigung eines Arztes beibringe, wonach er die notigen theoretischen
und praktischen Kenntnisse beherrsche. Da die Masseure zum Kur-
pfuschertum neigen, hilt er ein staatliches Diplom fiir gefihrlich.
(Soweit inbezug auf das Protokoll der Sanititsdirektorenkonferenz).

Man kann daraus ersehen, wie gewagt es ist, in der Frage einer
cidgendssischen I’dtvntertvllung an die meisten dieser Sanititsdirek-
tlonen heranzutreten. Andererseits muss etwas unternommen werden,
bevor das neue Medizinalgesetz ausgearbeitet ist.

Zur Frage der Ausbildungsstellen tibergehend, mochten wir uns
einige Worte iiber die Vorteile der staatlichen Au%blldlmg gegeniiber
der privaten gestatten. Ueber die Notwendigkeit eines griindlichen,
anatomisch-physiologischen Unterrichts anhand von Priparaten und
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einer individuellen Uebung am Krankenbett sind wir itherzeugt, ebenso
dass diesen Anspriichen ein staatliches Institut mit seinen wissen-
schaftlichen Lehrkriiften, seinem reichlichen klinischen Material und
seiner kompleten Einrichtung an Apparaten eher zu geniigen vermag
als ein privates Unternehmen.

In Bezug auf die Wahl staatlicher Ausbildungsstellen hat selbst-
verstiindlich jede Sektion, deren Sitz eine Universitit aufweist, das
Recht auf eine Fachschule, und sie wird vorerst kaum auf dieses
Vorrecht verzichten wollen, wiewohl verschiedene Grinde fiir die
Wahl einer Zentralschule sprechen. Einmal kann im Gegensatz zu
mehreren Ausbildungsstellen mehr Aufwand an eine Zentralschule
verwendet werden; dann ist die ganze Ausbildung eine einheitlichere
und es findet nicht die Ueberproduktion statt, wie dies durch Schalf-
fung mehrerer Institute der Fall werden mitsste, Schweden, das
ganz andere Dimensionen aufweist wie unser kleines Land und dessen
Masseure sich mit Recht einer hervorragenden 3 jihrigen Ausbildung
rithmen diirfen, besitzt nur ein einziges, grosses Zentralinstitut in Stock-
holm. Ziirich, dessen Sanititsdirektion wie keine andere der Schweiz
unseren Bestrebungen in so hohem Masse Verstiindnis entgegengebracht
hat und die fiir eine solche Schule notwendigen Lehrkrifte und Ein-
richtungen bereits besitzt, diirfte in erster Linie fir eine Zentralschule
in Betracht kommen. Wir méchten es doch nicht unterlassen, Sie
itber die_technische Emrichtung und Patientenfrequenz, soweit es uns
erlaubt ist, zu orientieren. Kaum eine Klinik hat eine so grosse Fre-
quenz dllf?ll“’elhell, wie diejenige unserer Ziircherfachschule, wenn
man bedenkt, dass jihrlich zirka 1400—1500 Patienten behandelt
werden. Von dieser Gesamtzahl sind ungefihr 50 ¢/, Stoffwechsel-
erkrankungen, die dem Masseur zweifellos ein grosses Arbeitsfeld
bieten. Dazu kommen noch Lihmungen der peripheren Nerven und
solche des Zentralnervensystems, sowie Erkrankungen des Magens
und Darms ete.

Was die therapeutische Einrichtung betrifft, so ist dieselbe in
3 Abteilungen eingeteilt und zwar: 1. in 3 Réume fiir Hydro- und
Thermotherapie, 2. in 2 Riume fir Massage und Heilgymnastik
(Bewegungstherapie, Athmungsgymnastik, Freiturnen und Mechano-
therapie), 3. in 3 Riume fiir Elektro- und Strahlentherapie, die erstere
in der modernen Medizin, therapeutisch ein sehr anhnul[olmtes Gebiet
das auch unsere Berufsklasse womoglich beherrsehen sollte,  Kine
Detaillierung der Apparaturen ist nicht angebracht.

Wie schon einmal erwihnt, werden andere Sektionen, deren Sitz
eine Universitit aufweist, kaum auf das Recht, eine Fachschule zu

erhalten, verzichten wollu] und es wiire wohl ein Weg offen, in dieser

Beziehung zu einer Verstindigung zu gelangen. Vorerst konnte der
Platz Zurich geniigen und inbezug auf die eidgenossische Institution
die notige Erfahrung gesammelt werden. luntspw( hend der steigenden
Frequenz konnten dann weitere, mit Universititen in Verbindung
stehende Institute, die im (I(‘g(ﬂlhdtﬂ za Ziirich erst ihrer Bestimmung
gemiss (,mgu'l(_,htct werden miissten, gegriindet werden.

Eine Aussprache mit dem Vertreter der Ziircher Sanitiitsdirektion
hat uns iiberzeugt, dass eine eigentliche Beschlussfassung im Schosse
der heutigen Delegiertenversammlung verfriiht, aber in Anbetracht einer
baldigen Umwiilzung auf dem Gebiete des schweizerischen Sanitiits-
wesens eine Diskussion durchaus zeitgemiiss und gegeben ist,

0o0oaQ



	Ueber eidgenössische Ausbildung und Patenterteilung

